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Elekt rotechnikgesetz 1992 -  ETG 1992
BGBl.Nr. 106/ 1993

Bundesgesetz über Sicherheit smaßnahmen, Normalisierung und
Typisierung auf dem Gebiete der Elekt rotechnik

(Elekt rotechnikgesetz 1992 -  ETG 1992)

§ 1

Begriffsbest im mungen

(1) Elektr ische Bet riebsm it tel im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Gegenstände, die als
Ganzes oder in einzelnen Teilen zur Gewinnung, Fort leitung oder zum Gebrauch elekt r ischer
Energie best im mt sind. Betr iebsm äßige Zusammenfassungen m ehrerer elekt rischer
Bet riebsmit tel, die als bauliche Einheit in Verkehr gebracht werden und zumindest zu diesem
Zeitpunkt als bauliche Einheit ort sveränderlich sind, gelten ebenfalls als elekt r ische
Bet riebsmit tel.

(2) Eine elektr ische Anlage im Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine ortsfeste bet riebsm äßige
Zusam menfassung elekt r ischer Bet r iebsmit tel, soweit diese Zusam m enfassung nicht nach Abs.
1 als Bet riebsmit tel zu bet rachten ist . Als ortsfest gelten auch elekt rische Anlagen auf
Fahrzeugen, t ransportablen Bauwerken und fliegenden Bauten. Anlagen zum
Potent ialausgleich, Erdungsanlagen, Blit zschutzanlagen und Anlagen zum kathodischen
Korrosionsschutz sind ebenfalls elektr ische Anlagen.

(3) Eine wesent liche Änderung einer elekt rischen Anlage liegt vor, wenn eine der folgenden
Bedingungen erfüllt ist :

1. Die St rom art (en) (Gleichst rom , Drehst rom , Wechselst rom) wird (werden) geändert .

2. Die Nennspannung(en) der Anlage wird (werden) um m ehr als 20% geändert , es sei denn,
die Anlage wurde so err ichtet , daß diese Änderung bei ihrer Konst rukt ion berücksicht igt wurde
und höchstens eines bereits bei der Auslegung vorgesehenen Austausches einzelner
Bet riebsmit tel bedarf.

3. Durch Änderungen der Schutzm aßnahm e bei indirektem Berühren in einem Anlagenteil
werden Auswirkungen in anderen Anlagenteilen ausgelöst .

4. Durch andere Maßnahm en werden die Voraussetzungen für die Wirksam keit der
Schutzm aßnahm en gegen direktes oder bei indirektem Berühren beeint rächt igt .

(4) Eine wesent liche Erweiterung einer elekt rischen Anlage liegt vor, wenn eine der folgenden
Bedingungen erfüllt ist :

1. Die elekt r ische Anlage wird ört lich in Bereiche erweitert , in denen bisher keine elekt rische
Anlage oder eine solche mit einer anderen Anspeisung der St rom versorgung bestanden hat .
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2. Die Leistung, die der Zuleitung m axim al entnom m en werden soll, erhöht sich so sehr, dass
eine Verstärkung der Zuleitung notwendig ist .

(5) Eine wesent liche Änderung eines elekt rischen Bet riebsmit tels liegt vor, wenn eine der
folgenden Bedingungen erfüllt ist :

1. Eine oder m ehrere der Größen oder Eigenschaften St rom art , Nennspannung, Nennst rom ,
Nennleistung, Nennbet riebsart , Nenndrehzahl oder Nennfrequenz der St rom versorgung werden
geändert , es sei denn, das Bet riebsm it tel ist so gebaut , dass diese Änderung ohne baulichen
Eingriff m öglich ist und die Auswirkungen dieser Änderung bereits bei der Konstrukt ion des
Bet riebsmit tels berücksicht igt wurden.

2. Teile des elekt r ischen Bet riebsm it tels, die dem Schutz des Benützers oder anderer Personen
dienen, werden geändert oder dauernd entfernt .

(6) Eine wesent liche Erweiterung eines elekt rischen Bet riebsm it tels liegt vor, wenn dieses m it
zumindest einem anderen elektr ischen Bet riebsm it tel bet riebsm äßig zusam m engefasst wird,
aber dadurch weder eine elekt r ische Anlage nach Abs. 2 noch ein elekt risches Bet riebsmit tel
anderer Art entsteht , es sei denn, die Bet r iebsmit tel sind so gebaut , dass diese
Zusam menfassung ohne wesent liche Änderung eines der Bet riebsmit tel m öglich ist und die
Auswirkungen dieser Zusam m enfassung bereits bei der Konstrukt ion der Betr iebsmit tel
berücksicht igt wurden.

(7) Der spezifische Energieverbrauch eines elektr ischen Betr iebsmit tels ist der auf seine
Leistungsfähigkeit und Gebrauchseigenschaften bezogene Energieverbrauch. Die Ermit t lung
des spezifischen Energieverbrauches hat nach vom Bundesminister für wirt schaft liche
Angelegenheiten verbindlich erklärten Österreichischen Best imm ungen für die Elekt rotechnik,
ÖNORMEN oder Norm en internat ionaler oder regionaler Normungsorganisat ionen, in denen das
Österreichische Normungsinst itut oder der Österreichische Verband für Elekt rotechnik
vert reten sind, zu erfolgen.

§ 2

Norm alisierung und Typisierung auf dem Gebiete der Elekt rotechnik Neue elekt rische Anlagen
und elekt r ische Betr iebsmit tel sowie wesent liche Änderungen und Erweiterungen bestehender
elekt rischer Anlagen und elekt rischer Bet riebsm it tel m üssen innerhalb des ganzen
Bundesgebietes in technischer Hinsicht nach den Grundsätzen der Norm alisierung und
Typisierung, soweit wie m öglich einheit lich, nament lich hinsicht lich der Strom art , der Frequenz
und der Spannung, letztere abgestuft nach dem Zweck der Anlagen, ausgeführt werden. Um
dies zu gewährleisten hat der Bundesminister für wirt schaft liche Angelegenheiten im
Verordnungswege die erforderlichen Regelungen zu t reffen. I n diesen Verordnungen können
für besondere Verhältnisse auch andere als die einheit lich festgelegten Frequenzen,
St rom arten oder Spannungen für zulässig erklärt werden. Der Bundesm inister für
wirtschaft liche Angelegenheiten kann hiebei auch ÖNORMEN, Norm en internat ionaler
Norm ungsorganisat ionen, in denen das Österreichische Norm ungsinst itut oder der
Österreichische Verband für Elekt rotechnik vert reten sind sowie Österreichische Best imm ungen
für die Elekt rotechnik oder Teile von ihnen für verbindlich erklären. Diese sind entweder in
ihrem vollen Wort laut in der Verordnung wiederzugeben oder sie sind dort zu bezeichnen und
es ist anzugeben, wo sie erhält lich sind und zur öffent lichen Einsicht aufliegen.
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§ 3

Sicherheitsm aßnahm en auf dem Gebiete der Elekt rotechnik

(1) Elektr ische Bet riebsm it tel und elektr ische Anlagen sind innerhalb des ganzen
Bundesgebietes so zu err ichten, herzustellen, instandzuhalten und zu bet reiben, daß ihre
Bet riebssicherheit , die Sicherheit von Personen und Sachen, ferner in ihrem Gefährdungs-  und
Störungsbereich der sichere und ungestörte Betr ieb anderer elekt rischer Anlagen und
Bet riebsmit tel sowie sonst iger Anlagen gewährleistet ist . Um dies zu gewährleisten, ist
gegebenenfalls bei Konst rukt ion und Herstellung elekt rischer Bet riebsmit tel nicht nur auf den
norm alen Gebrauch sondern auch auf die nach vernünft igem Erm essen zu erwartende
Benutzung Bedacht zu nehm en. In anderen Rechtsvorschriften enthaltene Best im mungen über
den Schutz des Lebens und der Gesundheit von Personen werden durch diese Best im mungen
nicht berührt .

(2) Im Gefährdungs-  und Störungsbereich elekt rischer Anlagen und elekt rischer Bet riebsm it tel
sind jene Maßnahm en zu t reffen, welche für alle aufeinander einwirkenden elektr ischen und
sonst igen Anlagen sowie Betr iebsmit tel zur Wahrung der elekt rotechnischen Sicherheit und des
störungsfreien Bet riebes erforderlich sind.

(3) Der Bundesminister für wirt schaft liche Angelegenheiten kann durch Verordnung zu den
Abs. 1 und 2 nähere Regelungen t reffen. Insbesondere kann er Best im mungen für die
Elektrotechnik für allgem einverbindlich erklären (Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften) .
Diese müssen in deutscher Sprache vorliegen und sind entweder in ihrem vollen Wort laut in
der Verordnung wiederzugeben oder sie sind dort zu bezeichnen und es ist anzugeben, wo sie
erhält lich sind und zur öffent lichen Einsicht aufliegen.

(4) Der Bundesminister für wirt schaft liche Angelegenheiten kann nach Anhörung der
Bundeskamm er der gewerblichen Wirt schaft und der Bundesarbeit skamm er unter
Bedachtnahm e auf internat ionale Abkomm en durch Kundm achung im Bundesgesetzblat t
Best im mungen für die Elekt rotechnik verlautbaren, deren Anwendung zwar nicht verbindlich
ist , bei deren Anwendung aber die Anforderungen der Abs. 1 und 2 als erfüllt angesehen
werden. Diese Kundm achung hat  die Titel und die Fundstellen dieser Best im mungen für die
Elektrotechnik anzugeben.

(5) Best im mungen für die Elekt rotechnik, die gem äß Abs. 3 für allgem einverbindlich erklärt
oder gem äß Abs. 4 zur Anwendung em pfohlen werden sollen, müssen aus Wissenschaft und
Erfahrung abgeleitet sein, von fachlichen Stellen herausgegeben werden und in Österreich
erhält lich sein. Die ,,Österreichischen Best imm ungen für die Elekt rotechnik '' werden vom
Österreichischen Verband für Elekt rotechnik erarbeitet und veröffent licht ; dieser unterliegt
hiebei der Aufsicht durch den Bundesm inister für wirt schaft liche Angelegenheiten.

(6) Der Bundesminister für wirt schaft liche Angelegenheiten kann durch Verordnung regeln,
unter welchen Bedingungen die Anforderungen der Abs. 1 und 2 als erfüllt angesehen werden,
wenn die Best immungen für die Elektrotechnik nach Abs. 4 nicht angewandt werden.

(7) Das Inverkehrbringen, die Err ichtung und der Bet rieb von elekt rischen Betr iebsmit teln oder
von elekt rischen Anlagen, die allen auf sie anzuwendenden Best imm ungen für die
Elektrotechnik nach Abs. 4 oder allen auf sie anzuwendenden Verordnungen nach Abs. 6
entsprechen, ist für den sich aus dem Geltungsbereich dieser Best im mungen und
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Verordnungen ergebenden Verwendungszweck im m er zulässig. Diesen Grundsätzen
widersprechende Best im mungen für die Elekt rotechnik dürfen nicht nach Abs. 3 für
allgem einverbindlich erklärt werden. Das Erfordernis von Bewilligungen zur Einfuhr, zum
Vert r ieb, zur Errichtung und zum Betr ieb von Funkanlagen gem äß den §§ 3 und 4 des
Fernm eldegesetzes, BGBl. Nr. 170/ 1949, bleibt davon unberührt .

(8) Elektr ische Bet riebsm it tel, die dem Abs. 1 oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes
erlassenen Verordnungen nicht entsprechen, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden. Unter
I nverkehrbr ingen ist das Lagern, Feilhalten, Ankündigen, Ausstellen, Werben, Verkaufen und
direkte Einfuhr eines Produktes zum Eigengebrauch; Lagern gilt jedoch nicht als
I nverkehrbr ingen, wenn es nachweislich erfolgt , um elekt r ische Betr iebsmit tel Erfordernissen
anzupassen, die sich aus den in Österreich geltenden Rechtsvorschriften ergeben. Ankündigen
und Ausstellen gilt nicht als Inverkehrbringen, wenn es unter dem ausdrücklichen Hinweis
erfolgt , daß die Bet riebsm it tel nicht den Best imm ungen dieses Gesetzes und der auf seiner
Grundlage erlassenen Verordnungen entsprechen und die Bet riebsm it tel nicht überlassen
werden.

(9) Abs. 8 gilt nicht für elekt r ische Betr iebsmit tel, die einer technischen Prüfung unterzogen
werden sollen oder m usealen oder dem onst rat iven Zwecken dienen.

(10) Elekt rische Bet r iebsmit tel, die für den Export best imm t sind, sind so herzustellen, daß die
Sicherheit von Personen und Sachen gewährleistet ist . Insoweit können solche elekt rische
Bet riebsmit tel auch nach den Vorschriften des jeweiligen Best im mungslandes hergestellt
werden.

(11) Die in den Abs. 1, 2, 8 und 10 festgelegten Verpflichtungen hat , je nach der Art
derselben, derjenige zu erfüllen, der die elekt rische Anlage bzw. die elekt rischen Betr iebsmit tel
err ichtet , herstellt , einführt , instandhält , bet reibt oder in Verkehr bringt . Der Bundesminister
für wirt schaft liche Angelegenheiten kann durch Verordnung oder die Behörde (§ 13) durch
Bescheid auch dem Eigentüm er der elekt rischen Anlage oder des elekt rischen Betr iebsmit tels
die Erfüllung dieser Verpflichtungen aufer legen. Maßnahm en nach Abs. 2 können auch
denjenigen aufget ragen werden, die über elekt rische Anlagen, elektr ische Bet riebsmit tel oder
sonst ige Anlagen im Gefährdungs-  und Störungsbereich verfügungsberecht igt sind, sie
err ichten, herstellen, instandhalten oder bet reiben. Hiebei ist darauf Bedacht zu nehm en, dass
die Beseit igung dieser Gefährdung oder Störung auf wirt schaft lichstem Wege unter m öglichster
Wahrung der I nteressen der Bet roffenen herbeigeführt wird.

(12) Die Kosten für Vorkehrungen nach Abs. 11 hat grundsätzlich derjenige zu tragen, der
diese durch das Hinzut reten, die Änderung oder die Erweiterung seiner elekt r ischen Anlagen,
elekt rischen Bet riebsmit tel oder sonst igen Anlagen erforderlich gem acht hat . Die Behörde kann
jedoch, unter Abwägung des m it dem Bet r ieb der elektr ischen oder sonst igen Anlage oder des
elekt rischen Bet riebsmit tels verfolgten Zweck, eine hievon abweichende Entscheidung t reffen.

§ 4

(1) Auf bestehende elekt rische Anlagen und elekt r ische Betr iebsmit tel, welche nach den zur
Zeit ihrer Errichtung beziehungsweise Herstellung in Geltung gestandenen elektrotechnischen
Sicherheitsvorschriften err ichtet beziehungsweise hergestellt wurden, finden neue
elekt rotechnische Sicherheit svorschriften keine Anwendung. Für diese Anlagen und
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